
 

Datum: 

Drucksache: 

Aktenzeichen: 

Amt: 

Sachbearbeiter/in: 

04.06.2019  

GR 071/2019 

022.132 

Haupt- und Personalamt 

Jochen Hasenburger 

Sitzungsvorlage 

zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 23.07.2019 

TOP 2. Wahl des 1. und 2. stellvertretenden Bürgermeisters           
 

 

Sachvortrag 

 

Nach § 48 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) bestellt der Gemeinderat aus 

seiner Mitte nach jeder Gemeinderatswahl einen oder mehrere ehrenamtliche Stellvertreter des Bürger-

meisters. Die Stellvertretung beschränkt sich auf die Fälle der Verhinderung. Nach § 11 der Hauptsatzung 

der Gemeinde sind in Jettingen 2 Stellvertreter zu wählen. Jeder Stellvertreter muss in einem getrennten 

Wahlgang gewählt werden. Stellvertretende Bürgermeister waren bisher die Gemeinderäte Wolfgang Sie-

benrock (FWGJB) und Hans-Martin Ott (CDU).  

Traditionell werden diejenigen Mitglieder des Gemeinderates, aus den größten Fraktionen, als stellvertre-

tende Bürgermeister(innen) vorgeschlagen, die bei der Wahl des Gemeinderates die meisten Stimmen er-

halten haben.  

Bei der Wahl am 26.05.2019 erhielten die Gemeinderäte Wolfgang Siebenrock (FWGJB) 4.045 Stimmen, 

und Hans-Martin Ott (CDU) 2.555 Stimmen.  

 

Beschlussantrag 

Zur Wahl des 1. stellvertretenden Bürgermeisters wird daher Wolfgang Siebenrock (FWGJB), zur Wahl des 

2. stellvertretenden Bürgermeisters Hans-Martin Ott (CDU) vorgeschlagen. 

 

 


